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Informationen zur  Pflegeversicherung

Die Pflegeversicherung gewährt Pflegebedürftigen Dienst-, Sach- oder Geldleistungen für ihren Bedarf an Grundpflege oder hauswirtschaftlicher Versorgung, gemessen an der Schwere der Pflegebedürftigkeit.Voraussetzung ist die Stellung eines Antrags.

Der Medizinische Dienst der Krankenkassen prüft in der Regel im Wohnbereich des Antragstellers, ob eine Pflegebedürftigkeit vorliegt.

Stufen der Pflegebedürftigkeit:

	
	ab 01.07.2008
	ab 01.01.2010
	ab 01.01.2012

	Pflegegeld

	Pflegestufe I
	215€
	225€
	235€

	Pflegestufe II
	420€
	430€
	440€

	Pflegestufe III
	675€
	685€
	700€

	Sachleistungen in der ambulanten Pflege

	Pflegestufe I
	420€
	440€
	450€

	Pflegestufe II
	980€
	1040€
	1100€

	Pflegestufe III
	1470€
	1510€
	1550€


Pflegestufe I (erhebliche Pflegebedürftigkeit)

Es besteht Hilfebedarf bei Körperpflege, Ernährung oder Mobilität für wenigstens zwei Verrichtungen aus einem oder mehreren Bereichen mindestens einmal täglich und zusätzlich wöchentlich mehrfacher Hilfebedarf bei hauswirtschaftlicher Versorgung.
Der Zeitaufwand für eine nicht ausgebildete Pflegeperson für Grundpflege und hauswirtschaftliche Versorgung beträgt durchschnittlich mindestens 90 Minuten, wovon mehr als 45 Minuten auf die Grundpflege entfallen.
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Pflegestufe II (Schwerpflegebedürftige)

Hilfebedarf bei Körperpflege, Ernährung oder Mobilität Bereichen mindestens dreimal täglich zu verschiedenen Tageszeiten und zusätzlich wöchentlich mehrfacher Hilfebedarf bei hauswirtschaftlicher Versorgung.
Der Zeitaufwand für eine nicht ausgebildete Pflegeperson für Grundpflege und hauswirtschaftliche Versorgung beträgt durchschnittlich mindestens drei Stunden, wovon mindestens zwei Stunden auf die Grundpflege entfallen.

Pflegestufe III (Schwerstpflegebedürftige)

Hilfebedarf bei Körperpflege, Ernährung oder Mobilität täglich rund um die Uhr, auch nachts, zusätzlich wöchentlich mehrfacher Hilfebedarf bei hauswirtschaftlicher Versorgung.
Der Zeitaufwand für eine nicht ausgebildete Pflegeperson für Grundpflege und hauswirtschaftliche Versorgung beträgt durchschnittlich mindestens fünf Stunden, wovon mindestens vier Stunden auf die Grundpflege entfallen.
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